
( 140)

und die in dem Generali vom öten August 1808, die auswärtigen, in die biesigen

hande durch den Schub kommenden Armen und andere Personen betreffend, §. §. 1. und

2. enthaltenen Vorschrifeen keine Anwendung finden mögen, — gehorsamst zu acheen;
es ist auch die Publication gegenwärtigerVerordnung, in Gemäsheit des Gencralis vom

13cen July 1706. und des Mandats vom oten März 1813. zu bewerkstelligen.

Dresden, am östen July 1320.

Freiherr von Werkhern.

Friedrich Moßdorf, §.


